
D V G W – T E C H N I S C H E  R E G E L N  &  N O R M E N

DVGW-Merkblatt G 655

Leitfaden H2-Readiness Gasanwendung
elle Gasanwendungen“, des TK „Bau-
teile und Hilfsstoffe – Gas“ sowie des 
TK „Infrastruktur Gasmobilität“ erar-
beitet.

Im Rahmen der Weiterentwicklung des 
DVGW-Regelwerks zur Implementie-
rung des klimafreundlichen bzw. -neu-
tralen Brennstoffs Wasserstoff wurde 
durch die Fachgremien des DVGW eine 
zweistufige Vorgehensweise entwi-
ckelt. Als erste Stufe sollen demnach 
zunächst „H2-Leitfäden“ für Gasinfra-
struktur und -anwendung erarbeitet 
werden, in denen die ergänzend zu den 
bestehenden Regelwerken einzuhal-
tenden Schutzziele für Wasserstoffge-
mische bis 20 Vol.-% und Wasserstoff 
beschrieben werden. Ziel ist es, damit 
den bisherigen Anwendungsbereich 
der DVGW-Regelwerke auf Erdgas-Was-
serstoff-Gemische oder reinen Wasser-
stoff auszuweiten. Dabei werden Hin-
weise und Handlungsempfehlungen 
gegeben, um z. B. gutachterliche Ein-
zelabnahmen oder entsprechende 
Pilot projekte umsetzen zu können. 

In der zweiten Stufe erfolgt dann, unter 
Berücksichtigung der parallel weiterhin 
stattfindenden F&E-Tätigkeiten, die de-
taillierte Fortschreibung der jeweiligen 

Mit der Veröffentlichung des DVGW-
Merkblattes G 655 „Leitfaden H2-
Readi ness Gasanwendung“ legt der 
DVGW die technischen Hinweise und 
Anforderungen vor, die für Pilot- oder 
Sonderprojekte gelten, bei denen Gas-
leitungsanlagen sowie Gasanwendun-
gen oder Füllanlagen (Tankstellen) mit 
wasserstoffreichem Erdgas bis 20 Volu-
menprozent (Vol.-%) H2 oder Wasser-
stoff geplant, errichtet und betrieben 
werden. 

Ergänzung bestehender 
 Regelwerke und Erweiterung des 
Anwendungsbereichs

Das Merkblatt führt die zusätzlich zu 
den Anforderungen der DVGW-Ar-
beitsblätter G 600 (häusliche und ge-
werbliche Gasleitungen und Gas-
anwendungen), G 614-1 (Leitungsan-
lagen auf Werksgelände/Industrie) 
undt G 711 (Erdgas-Tankstellen) einzu-
haltenden Anforderungen beim Be-
trieb mit wasserstoffreichem Erdgas bis 
20 Vol.-% H2 oder Wasserstoff an. Es 
wurde vom Projektkreis „H2-Readiness 
Gasinstallation“ im technischen Ko-
mitee (TK) „Gasinstallation“ unter Ein-
beziehung von Vertretern des TK 
„Häusliche, gewerbliche und industri-

nationalen und europäischen Produkt- 
und Installations-Regelwerke (Abb. 1).

Gesetzlicher Rahmen und 
 technischen Regelwerk

Gemäß § 3 Nr. 19 a des Energiewirt-
schaftsgesetzes (EnWG) ist eine Beimi-
schung von Wasserstoff in das Erdgas-
netz zulässig. In Verbindung mit § 49 
EnWG ist dabei das DVGW-Regelwerk 
und hier insbesondere das DVGW-Ar-
beitsblatt G 260 „Gasbeschaffenheit“ 
sowie für Kundenanlagen weiterhin die 
DVGW-Arbeitsblätter G 600 (DVGW-
TRGI) und G 614-1 zu beachten. Mit der 
Fortschreibung des DVGW-Arbeitsblat-
tes G 260:2020-09 wurden die Grund-
lagen für die Einspeisung von Wasser-
stoff über 10 Vol.-% bis 20 Vol.-% fort-
geschrieben. Grundsätzlich war dies 
durch eine entsprechende Ausnahme-
regelung im DVGW-Arbeitsblatt G 260, 
Abschnitt 4.2.2 „Relative Dichte“ durch 
eine Vorab-Prüfung bei Unterschrei-
tung der relativen Dichte bisher schon 
möglich. 

Zur Umsetzung „reiner“ Wasserstoff-
netze findet derzeit eine Novelle des 
EnWG statt, mit der diese regulatorisch 
im EnWG integriert wird [1]. Auch hier 
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Abb. 1: Zweistufige Vorgehensweise zur Weiterentwicklung des DVGW-Regelwerks für Erdgas-Wasserstoff-Gemische und Wasserstoff
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der H2-Readiness bei häuslichen, ge-
werblichen und industriellen Gasan-
wendungen“, der in der Ausgabe 
12/2020 dieser Fachzeitschrift veröf-
fentlicht wurde, entnommen werden 
[2]. Dieser Stand wurde in den zustän-
digen Fachgremien des DVGW vorge-
stellt, beraten und in dem vorliegen-
den Regelwerkstext umgesetzt.

Als wasserstoffreiche Brenngase im 
Sinne dieses Merkblattes sind Erdgas-
Wasserstoff-Gemische mit einem Was-
serstoffanteil von bis zu 20 Vol.-% H2 
(zweite Gasfamilien nach Entwurf des 
DVGW-Arbeitsblattes G 260:2020-10) 
zu verstehen. Wasserstoff im Sinne die-
ses Merkblattes entspricht der fünften 

wird weiterhin das DVGW-Regelwerk 
als allgemein anerkannter Stand der 
Technik in Bezug genommen.

Mit dem vorliegenden DVGW-Merk-
blatt G 655 werden die gemäß G 260, 
Abschnitt 4.2.2 erforderliche Maßnah-
men und Anforderungen zur „Prüfung 
zur Eignung“ des Netzes/der Gasan-
wendungen bei Wasserstoff-Einspei-
sung über 10 Vol.-% bis 20 Vol.-% und 
damit einer Unterschreitung der relati-
ven Dichte (Abb. 2) in Bezug auf die 
Gasanwendung weiter präzisiert. Für 
den Betrieb mit Wasserstoff werden im 
DVGW-Merkblatt G 655 Hinweise und 
Beachtungspunkte für Sonder- und Pi-
lotprojekte gegeben: Diese werden bei 
Vorliegen weiterer Erkenntnisse aus 
den derzeit laufenden Forschungsvor-
haben, wie z. B. der Roadmap Gas 2050, 
Teilprojekt 3 „Roadmap Gasanwendun-
gen“, aktualisiert. Für den Bereich der 
Gasinfrastruktur (Gastransport/Gas-
verteilung) ist ein entsprechender H2-
Leitfaden derzeit in der Bearbeitung.

Das vorliegende DVGW-Merkblatt  
G 655 bildet den aktuellen Stand der 
bisherigen Kenntnisse und Ergebnisse 
der seit dem Jahr 2010 bis heute durch-
geführten und abgeschlossenen F&E-
Vorhaben zum Thema Wasserstoff-
einspeisung ab. Details sind in der 
Einleitung des Merkblattes zu finden 
oder können dem Fachartikel „Status 

Gasfamilie (nach Entwurf des DVGW-
Arbeitsblattes G 260:2020-10).

Das DVGW-Merkblatt G 655 führt, wie 
oben beschrieben, die zusätzlich zu 
den Anforderungen der DVGW-Ar-
beitsblätter G 600 und G 614-1 sowie 
des DVGW-Arbeitsblatts G 711 zu be-
achtenden Punkte und Hinweise an. 
Dabei ist das DVGW-Merkblatt G 655 
wie nachfolgend dargestellt gegliedert. 

Anwendungsbereich

Nach Vorwort und Einleitung folgt im 
ersten Abschnitt die Beschreibung des 
Anwendungsbereichs. In Abschnitt 2 
sind die normativen Verweisungen 

Veränderung der Gasbeschaffenheit 
in Abhängigkeit der H2-Konzentration

• Wobbe-Index, 

• Brennwert, 

• Relative Dichte

H2-Einspeisung – Grenzen G 260
• Brennwert bis zu 30 %

• Wobbe-Index  bis  zu  50 %

• Relative Dichte L-Gas 15 %, 
H-Gas 3 % bis 15 % 

Anmerkung: Bei Unterschreitung des Wertes 
der relativen Dichte ist gemäß G 260 eine 
Einzelfallprüfung erforderlich!

Gasbeschaffenheit H2-Einspeisung

Auszug DVGW F&E Abschlussbericht  G 01-07-10

Abb. 2: Auswirkung der H2-Einspeisung auf die Gasbeschaffenheit
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Abschnitt 6 beschrieben. Das Sicher-
heitskonzept sowie die Eignung der 
Bauteile von Leitungsanlagen der Gas-
installation für Erdgas-Wasserstoff-
Gemische bis 20 Vol.-% H2 wurde im 
DVGW-Forschungsvorhaben G 201615 
[3] untersucht. Im Ergebnis wurden das 
Sicherheitskonzept sowie die funktiona-
len Anforderungen für Erdgas-Wasser-
stoff-Gemische bis 20 Vol.-% H2 bestä-
tigt. Dabei ist anzumerken, dass viele 
vorhandene Materialien und Werkstoffe 
für die erste und zweite Gasfamilie ge-
prüft und zugelassen wurden. Die erste 
Gasfamilie ließ bereits in der Vergangen-
heit Wasserstoffanteile bis 60 Vol.-% zu. 
Ausnahmen bestehen derzeit für Gas-
zähler und ggf. bei der Langzeitbestän-
digkeit von Elastomerdichtungen, wel-
che derzeit untersucht werden.

Bis zum Vorliegen abschließender Ver-
wendbarkeitsnachweise für Wasserstoff 
kann für einzelne Projekte nach entspre-
chender Risikoanalyse und gutachterli-
cher Bewertung eine bauaufsichtliche 
Zulassung im Einzelfall nach Landes-
bauordnung (LBO) beantragt werden.

Installationsanforderungen

Für der Abschnitt 7 „Anforderungen an 
die Verlegung der Leitungsanlage“ gelten 
sinngemäß die Ausführungen zu Ab-
schnitt 6. Dies gilt auch für den Ab-
schnitt 8, in welchem die Anforderun-
gen an die Bemessung der Leitungsanla-
ge beschrieben werden. Für Wasserstoff 

und in Abschnitt 3 die verwendeten 
Begriffe aufgelistet. 

Eigenschaften von Gasen

In Abschnitt 4 „Eigenschaften von 
Gas“ wird in Erdgas, Erdgas-Wasserstoff-
Gemisch bis 10 Vol.-% H2, Erdgas-Was-
serstoff-Gemisch über 10 Vol.-% H2 bis 
20 Vol.-% H2 und Wasserstoff unter-
schieden; diese Gliederung setzt sich 
bei den nachfolgenden Abschnitts-
punkten fort. Die Wasserstoffeinspei-
sung bis 10 Vol.-% ist in Verbindung 
mit dem DVGW-Arbeitsblatt G 262, 
Abschnitt 5.9, bis auf Restriktionen bei 
Stahltanks in Erdgasfahrzeugen, Gas-
turbinen, Prozessgaschromatografen 
sowie Untertageporenspeichern be-
reits seit geraumer Zeit zulässig und 
über das bereits vorliegende Regelwerk 
vollumfänglich abgedeckt (Abb. 3).

Anforderungen an Personen  
und Materialien

In Abschnitt 5 „Anforderungen an Per-
sonen und Unternehmen“ wird im We-
sentlichen auf die Anforderungen der 
DVGW-Arbeitsblätter G 600, G 614-1 
sowie G 711 verwiesen, wobei zusätz-
lich eine weitere/zusätzliche Qualifi-
zierung bzw. Weiterbildung zu den 
wasserstoffspezifischen Anforderun-
gen gefordert wird.

Anforderungen an Bauteile und Mate-
rialien der Leitungsanlage werden im 

sind separate Auslegungs- und Bemes-
sungstabellen im Anhang A und B des 
DVGW-Merkblattes G 655 enthalten.

Gasgeräte

Der Abschnitt 9 enthält Anforderun-
gen an Gasgeräte. Nach einhelliger 
Einschätzung der Fachexperten und 
Hersteller decken die bisherigen Gerä-
tezulassungen den Einsatzbereich bis 
10 Vol.-% H2 ab. Bestätigt wurde dies 
im Forschungsvorhaben G 201205 [4]. 
Über 10 Vol.-% H2 bis 20 Vol.-% scheint 
dies auch zutreffend zu sein. Dies wird 
derzeit im Rahmen der DVGW-Projek-
te G 201812 „Roadmap Gas 2050, TP 3“ 
und G 201902 „H2-20“ untersucht. Pa-
rallel dazu werden für neue Gasgeräte 
bis 20 Vol.-% H2 und Wasserstoff so-
genannte Zertifizierungsprogramme 
ausgearbeitet. Mit der DVGW CERT 
ZP 3100 (Stand: 7. Oktober 2020) liegt 
hierzu bereits ein erstes Exemplar für 
Heizkessel für gasförmige Brennstof-
fe bis 20 Vol.-% ergänzend zu der 
DIN- EN-15502-Normenreihe vor. Für 
den Abschnitt 10 „Gasgeräteaufstel-
lung/Verbrennungsluftversorgung/
Abgasabführung“ gelten sinngemäß 
die Ausführungen zu Abschnitt 9. 

Industrielle Anwendungen

Thermoprozessanlagen, Kraftwerke 
und stoffliche Anwendungen werden 
im Abschnitt 11 als industrielle Gasan-
wendungen behandelt. Bei diesen An-
lagen ist eine spezifische Betrachtung 
erforderlich, auch wenn z. B. die DIN 
EN 746-2 [5] für brennbare Gase gilt 
und somit nicht auf den Betrieb mit 
Erdgas eingeschränkt sind. Dies setzt 
folglich eine Risikobewertung mit ent-
sprechender Konformitätsbestätigung 
voraus. Gleiches gilt sinngemäß auch 
für Kraftwerke, deren zugrundeliegen-
de Vorschriften und Normen z. B. der 
Druckgeräterichtlinie unterliegen. 

Tankstellen

Im Abschnitt 12 sind Hinweise zu Füll-
anlagen (Tankstellen) enthalten. Hierbei 
wird zwischen CNG-Füllanlagen und 
Wasserstoff-Füllanlagen unterschieden. 

23

194

52
19

135

10 Vol.-% nicht erfüllt (z. B.
CNG, Untertagespeicher,...)

bis 10 Vol.-% erfüllt

bis 20 Vol.-% erfüllt

bis 100 % erfüllt

Medienunspezifische Techn. 
Regeln (z. B. Orga, IT,…)

Momentaufnahme 2018 DVGW-RW H2-Tauglichkeit (∑ 423 RW)

Abb. 3: H2-Tauglichkeit nach DVGW-Regelwerk, Stand: 2018
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Für CNG-Füllanlagen bestehen derzeit 
noch die bekannten Restriktionen bis zu 
maximal 2 Vol.-% H2 aufgrund der in 
den CNG-Fahrzeugen verbauten Tanks. 
An entsprechenden Lösungsansätzen 
wird bereits gearbeitet. 

Anpassung oder Umstellung  
der verteilten Gase

Der Abschnitt 13 beschreibt die Anfor-
derungen bei Änderung der Gasbe-
schaffenheit der verteilten Gase. Es wird 
auf die Beachtungspunkte und Vorge-
hensweisen zur Anpassung oder Um-
stellung der Gasleitungsanlagen sowie 
der Gasgeräte und industriellen Anwen-
dungen auf wasserstoffreiche Gase oder 
auf Wasserstoff hingewiesen.

Anhänge

Die Anhänge A und B enthalten Be-
messungstabellen für Wasserstoff für 

häusliche Anwendungen sinngemäß 
nach DVGW-Arbeitsblatt G 600, 
DVGW-TRGI sowie industrielle Lei-
tungsanlagen mit einem Betriebs-
druck bis 100 hPa/mbar (sinngemäß 
DVGW-Arbeitsblatt G 614-1).

Zusammen mit den bereits vorhan-
denen DVGW-Regelwerken für erd-
gasversorgte Gasinstallationen, Lei-
tungsanlagen auf Werksgelände/In-
dustrie sowie CNG-Füllanlagen stellt 
dieses Merkblatt den derzeitigen 
Stand der Technik für den Bereich der 
Planung, Erstellung, Prüfung sowie 
den Betrieb und die Instandhaltung 
mit Erdgas-Wasserstoff-Gemischen 
bis 20 Vol.-% oder mit Wasserstoff 
betriebener Gasanwendungen dar. 
Mit diesem Merkblatt kommt der 
DVGW seiner Rolle als innovativer 
Gestalter der gasbasierten Energie-
wende im Kundenbereich/Wärme-
markt nach.

[1] Gesetzentwurf der Bundesregierung; Entwurf eines 
Gesetzes zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben 
und zur Regelung reiner Wasserstoffnetze im 
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